
Deutsche Bibliophile Vereinigungen.
Wiener Bibliophilen - Sesellschaft.

Begründet am Z . März 1Y12.

Vorftanä.
<Die mit * bezeichneten Herren gehören äem literarischen Arbeitsausschüsse an.)

Vorsitzender:
*Hugo Dhimig , Hofrat , Direktor des Hofburgtheaters in Wien i . R.

.Wien XVIIII/i , Sgmnasiumstraße 47.
Stellvertretender Vorsitzender:

*Hans Feigl , Schriftsteller , Wien IV , Johann Strauß -Sasse Z8.
Beisitzer:

Hofrat Dr . ) osef Donabaum , Direktor äer Hofbibliothek, Wien.
Dr . Hans Freiherr v . 7aden.
Dr . Ottokar Mascha , Wien.
*Dr . Rudolf Pager v . Thur n, Direktor äer Familien -Fideikommiß -Biblio-

thek, Wien.
Dr . Michael Maria Rabenlechner , Professor , Wien.
Leopold Susanka , Wien.
Anton Wilägans , Möäling -Wien.
*Dr . Rudolf Wolkan , Aniversitätsprofessor , Wien.
Fedor v . Zobeltitz , Berlin.

Die Leitung äer Geschäfte
liegt in den Händen des Präsidiums , Wien IV , Johann Strauß -Sasse Z8.
Alle Zuschriften sind an die persönliche Adresse des mit der Führung der
Sesamtgeschäfte betrauten stellvertretenden Vorsitzenden Hans Fei gl,
Wien IV/ 2, Iohann - Strauß - Sasse Z8, zu richten . Alle Geld¬
sendungen an das Postsparkassenamt in Wien , Konto 1Z27Z5,
der Wiener Bibliophilen - Sesellschaft . Auch die außerhalb Deutsch-
osterreichs wohnhaften Mitglieder können die Zahlungen (auch mittels
Postanweisungen ) auf das genannte Konto des Poftsparkassenamtes leisten;
nötigenfalls können Geldsendungen an die direkte Adresse des stell¬
vertretenden Vorsitzenden gerichtet werden.

Der Jahresbeitrag beträgt zwanzig Kronen , die einmalige Elntritts-
gebühr fünf Kronen.

Als Publikationsorgan dient außer dem „Jahrbuch deutscher Biblio¬
philen " die im Verlage von S . A . Seemann (Leipzig) erscheinende
„Zeitschrift für Bücherfreunde " , die den Mitgliedern zum ermäßigten
Preise von neun Mark vierteljährlich geliefert wird . Bestellungen sind
direkt an den Verlag unter Hinweis auf die Mitgliedschaft der Wiener
Bibliophilen -Sesellschaft zu richten.
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Satzungen
äer Wiener Bibliophilen - Sesellschaft.

§ i.

Die Wiener Bibliophilen -Sesellschaft bezweckt äie gegenseitigeFöräerung
äer Interessen äer Bücherfreunäe.

Diese Föräerung soll insbesonäere geschehen äurch:
3) Veranstaltung von Herausgabe geschmackvoll ausgestatteter Publi¬

kationen aus äem Gebiete äer Bibliophilie , wie Hanäbücher , Bibliographien,
Monographien , Neuärucke , insbesonäers äeutschösterreichischerAutoren , äie
ausschließlich an äie Mitglieäer unentgeltlich zur Verteilung kommen unä
auf äem Wege äes Buchhanäels nicht zu beziehen sinä;

b) äurch gesellige Zusammenkünfte;
0) äurch Herausgabe von perioäisch erscheinenäen Mitteilungen äer

Gesellschaft;
ä) äurch Vertragsabschlüsse von seiten äer Gesellschaft mit äen literarischen

Gesellschaften äes In - unä Auslanäes , äurch welche sie ihren Mitglieäern
äie Veröffentlichungen jener Gesellschaften verschafft, ihnen Vorteile beim
Besuche von Fachausstellungen vermittelt u . s. w . ;

e) äurch sonstige , äen iäealen Zweck äer Gesellschaft föräernäe Anter-
nehmungen unä Veranstaltungen , wie Preisausschreiben , Ausstellungen,
Vorträge unä ähnliches.

§ 2.

Der äitz äer Gesellschaft ist Wien.

§ Z.

Die Mittel äes Vereines weräen aufgebracht:
3) äurch ätiftungsbeiträge;
b) äurch Mitglieäsbeiträge;
c) äurch freiwillige Zpenäen.

§ 4 -

Die Mitglieäer äer Gesellschaft sinä entweäer Ghrenmitglieäer , ätifter,
Mitglieäer auf Lebenszeit oäer oräentliche Mitglieäer.
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§ 5.
Zu Ehrenmitgliedern , äie von allen Beiträgen befreit sinä, können durch

einstimmigen Beschluß der Generalversammlung Personen ernannt rveräen, äie
äen Zweck äer Gesellschaft in hervorragender Weise geföräert oäer auf äem
Gebiete äer Bibliophilie sich besonäers veräient gemacht haben.

§ 6 .

Stifter wird , wer einen Betrag von 1000  16 auf einmal oäer fünf ) ahre
hinäurch je 200 16, Mitglied auf Lebenszeit , wer minäestens 200  16 bezahlt.
Ordentliche Mitglieder haben einen Jahresbeitrag von 20 16 zu entrichten^
äer in äer ersten Hälfte jedes Vereinsjahres zu bezahlen ist, überdies eine
einmalige Gintrittsgebühr von 5 16.

§ 7.
Die Anmeldung als Mitglied äer Gesellschaft erfolgt durch mündliche oder

schriftlicheAnzeige an einen der beiden Vorsitzenden, beziehungsweise an das
vom Vorstand mit der Führung der Geschäfte betraute Vorstandsmitglied.
Äber die definitive Aufnahme entscheidetder Vorstand mit Zweidrittelmehrheit.

§ 8.
Gin Mitglied , das mit der Zahlung über die im § 6 festgesetzte Frist

im Rückstände bleibt , kann vom Vorstände der Mitgliedschaft verlustig erklärt
werden.

§ 9-
Die Mitglieder haben das Recht zur Abstimmung in der Generalver¬

sammlung, zur Wählbarkeit in den Vorstand und zu Rechnungsrevisoren.
7edes Mitglied hat das Recht auf den unentgeltlichen Bezug der im Laufe des
Wahres von dem Vereine ausgehenden Veröffentlichungen , soweit diese nicht
als Sonderpublikationen veröffentlicht und bezeichnet werden.

Ghrenmitglieder , Stifter , Mitglieder auf Lebenszeit haben dieselben Rechte
wie die ordentlichen Mitglieder.

§ io.
Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch die Generalversammlung und.

durch den Vorstand besorgt.
Z 11.

Der Generalversammlung , die in der Regel alljährlich im Frühjahr statt¬
zufinden hat , sind zur Beschlußfassung Vorbehalten:

a) die Berichterstattung über Gesellschaftsangelegenheiten;
b) die Ablegung der ) ahresrechnung;
c) die Beschlußfassung über die Höhe des Jahresbeitrages für die ordent¬

lichen Mitglieder;
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6) äie Wahl äes Vorstandes unä äer Rechnungsrevisoren;
e) äie Ernennung von Ehrenmitgliedern.
Die Generalversammlung beschließt außerdem über Anträge äes Vor¬

standes oäer einzelner Vereinsmitglieäer . Anträge von einzelnen Dereins-
mitglieäern müssen minäestens 8 Tage vor äer Generalversammlung beim
Vorstanä angemeläet rveräen.

Eine außerordentliche Generalversammlung kann äer Vorstanä seäerzeit
einberufen ; er ist aber hierzu verpflichtet , falls minäestens Z0 Mitglieder
einen äarauf bezüglichen schriftlichen Antrag stellen. Im letztem Falle ist
äie Generalversammlung längstens in 4 Wochen einzuberufen.

§ 12 .

Die Beschlüsse äer Generalversammlung erfolgen mit einfacher Stimmen¬
mehrheit , mit Ausnahme äer in äen §§ 5 unä 21 genannten Fälle (Ehren-
mitglieäschaft unä Auflösung äes Vereines ) unä äer Statutenänderung , für
äie äie Zweidrittelmehrheit erfordert wird.

Die Versammlung ist beschlußfähig ohne Rücksicht auf äie Anzahl äer
erschienenen Mitglieder , mit Ausnahme äes § 21 (Auflösung äes Vereines ) .

Korporationen , Bibliotheken , Institute u . s. w . sind berechtigt , einen
Vertreter zu entsenden.

§ 1Z.

Tag , Stunde , Ort unä Gegenstand äer Generalversammlung sind längstens
1 4 Tage vorher bekanntzugeben . Die Art unä Weise äer Benachrichtigung
bestimmt äer Vorstand.

§ 14 -

Der Vorstanä wird von äer Generalversammlung auf Zsahre gewählt . Die
Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar . Im Fall ein Mitglied vor Ablauf
äer Wahlperiode ausscheiäet, steht es dem Vorstände frei, sich durch Koop¬
tation zu ergänzen . Der Vorstand besteht aus minäestens 7 Vereinsmitglieäern.

Der Vorsitzende unä dessen Stellvertreter werden aus äer General¬
versammlung gewählt , indes äer Vorstand selbst aus seiner Mitte ein Mitglied
mit äer Führung äer Sesamtgeschäfte betraut.

§ 15 .

Der Vorsitzende vertritt äie Gesellschaftnach außen ; alle Verlautbarungen,
Verträge u . s. w . sind von ihm unä dem mit äer Führung äer Sesamt-
geschäfte betrauten Vorstanäsmitglieäe zu unterzeichnen. Im Falle äer Ver¬
hinderung tritt für äen Vorsitzenden dessen Stellvertreter ein.



Der Vorstand wirä von äem Vorsitzenden, beziehungsweise äessen Stell¬
vertreter zu äen Sitzungen eingelaäen . Zur Beschlußfähigkeit äes Vorstanäes
ist äie Anwesenheit von minäestens vier Mitgliedern , zur Beschlußfassung,
mit Ausnahme der bei Aufnahme von Mitgliedern erforderlichen Zweidrittel¬
mehrheit (§ 7) , die einfache Stimmenmehrheit erforderlich.

§ 17.
Dem Vorsitzenden und im Falle der Behinderung dem stellvertretenden

Vorsitzenden liegt in Gemeinschaft mit dem mit der Führung der Sesamt-
geschäfte betrauten Vorstandsmitglieds die' Vertretung der Gesellschaft, ins-
besonders gerichtlich oder außergerichtlich ob ; er führt den Vorsitz in den
Vorstandssitzungen und leitet die Generalversammlung.

§ 18.
Der Vorstand beschließt über die zur Förderung des Sesellschaftszweckes

erforderlichen Maßnahmen , insbesonders über die von der Gesellschaft zu
veranstaltenden Publikationen u . s. w . (§ l ) .

§ 19.
Das Geschäftsjahr des Vereines ist das Kalenderjahr . Der Jahresbericht

soll womöglich in Druck erscheinen und neben dem Bericht über die Sesell-
schaftstätigkeit ein Mitgliederverzeichnis und je nach Bedarf ausführlichere
Angaben über die Sammelrichtung und die Wünsche der Mitglieder umfassen.

§ 20 .
Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis werden durch ein Schieds¬

gericht entschieden, wozu jeder Streitteil ein Mitglied als Schiedsrichter
ernennt , welche beide dann gemeinsam ein drittes als Obmann wählen.

§ 21 .
Die Auflösung des Vereines kann durch Seneralversammlungsbeschluß

erfolgen . In der Generalversammlung müssen zwei Drittel der gesamten Mit¬
glieder vertreten sein und drei Viertel der Anwesenden müssen der Auflösung
zustimmen.

Sie beschließt gleichzeitig über die Verwendung des etwa vorhandenen
Vereinsvermögens.

Falls die satzungsgemäße Mitgliederzahl nicht erreicht ist, ist binnen
Monatsfrist eine zweite Generalversammlung einzuberufen, die , ohne Rücksicht
auf die Zahl der Erschienenen, über die Auflösung Beschluß fassen kann.
Doch müssen auch bei dieser zweiten Generalversammlung drei Viertel der
Anwesenden der Auflösung zustimmen.
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Ad erficht über äie Veröffentlichungen
äer Wiener Bibliophilen - Gesellschaft.

1Y12 : Der österreichische Parnaß , verspottet in Wort unä Bilä.
Herausgegeben unä eingeleitet von Nicharä Maria Werner.
Mappe in Folioformat , enthaltend I . Der österreichische Parnaß,
verspottet ln Wort unä Bilä , Einleitung von Nicharä Maria
Werner , 21 S . II . Der österreichische Parnaß , bestiegen von einem
heruntergekommenen Antiquar . — Frei -Sing bei Athanasius V- Eie.
(Neudruck ) , Z2 S . III . Literarische Pamphlete I—V , 88 S . IV . Litera¬
rische Pamphlete VII — VIII , Z2 S . V . Franz Saul , Der öster¬
reichische Parnaß 1862 . Neproäuktlon äer verschollenen Orlginal-
zeichnung nach äer in äer Wiener Hofbibliothek aufbewahrten Photo¬
graphie samt Spiegel.

191Z : Frieärich Hebbels letztes Notizbuch (186z ) . Innen : Frieärich
Hebbels letzte Brieftasche (186z ) . Herausgegeben von Dr . Hans
Halm . Faksimile-Wieäergabe äes letzten bis äahin gänzlich unver¬
öffentlicht gewesenen Notizbuches Hebbels , äas nach äieser Nepro-
äuktion in äen Besitz äes Hebbel-Museums in Wesselburen über¬
ging. Zwei Feile in Schuber . Das Notizbuch in äerselben Seide wie
äas Original.
Ernst Moritz Arnät : Wien . Eingeleitet unä erläutert von N.
F . Arnolä XVIII ^ 204 S . Oktav . Pappbanä.

1914 : Der erste deutsche Bühnen -Hamlet . Die Bearbeitungen Heu¬
feläs unä Schröders . Herausgegeben unä eingeleitet von Alexander
von Weilen . XI ^VII ^ 196S . Oktav.
Marie Ebner - Eschenbach : Die Poesie äes Anbewußten.
Novellchen in kvorresponäenzkarten. Rönnen unä Gönnen . Luxus-
äruck für äie Mitglieder äer Wiener Biblophilen -Sesellschaft von
äer R . k . Graphischen Lehr - unä Versuchsanstalt . Mit einer Tltel-
raäierung von Professor Ludwig Michalek . zz S . Quart . Ge¬
bunden in Ganzleinen.

1915 : Wien in äen Tagebüchern unä Dichtungen Hamerlings.
Mitteilungen von Michael Maria Nabenlechner . Anter Aus¬
schluß äer Politika aus dem ) ahre 1848 . Mit einer farbigen Wieder¬
gabe äes Wiener Wohnhauses Hamerlings . XIII-j- 102 S . Quart.
Pappbanä.

1916 : Or . Nuäolf Pager von Thurn : Der historische Faust im
Bilde . 22 Lichtärucktafeln unä 19 Seiten Te )et . Folio in karto¬
niertem Amschlag mit Schuber.
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W
Jahrbuch äeutscher Bibliophilen für 1917 (Deutscher
Bibliophilen - Kalenäer ) . V . Jahrgang . Herausgegeben von Hans
Feigl . Mit vier Bilänissen unä einem Faksimile . 185 L . Groß¬
oktav . Pappbanä . (Leäerbanä auf Wunsch unä gegen Zahlung äes
Preisunterschieds .)

1917 : Ruäolf Wolkan : Die Hutterer , österreichische Kom¬
munisten unä Wieäertäufer in Noräamerika.
Jahrbuch äeutscher Bibliophilen für 1918 . VI . Jahrgang.
Herausgegeben von Hans Feig l.

1918 : Wiener Volkslieäer aus fünf ^ ahrhunäerten . Herausgegeben
von Nuäolf Wolkan . Zweiter Banä (Lieäer äes 19 . unä 20 . 7ahr-
hunäerts ) ; in Vorbereitung , erscheint äemnächst . Der erste Banä
(Lieäer äes 16 . bis 18 . lahrhunäerts ) wirä im folgenäen 7ahre
ausgegeben.

Nachbezugsrecht.

Neubeitretenäe Mitglieäer , aber eben nur Mitglieäer (worauf
immer wieäer , um Mißverftänänissen vorzubeugen , hingewiesen weräen
muh) , haben auf frühere Veröffentlichungen äer Gesellschaft äas
Nachbezugsrecht.
Die Preise für äen Nachbezug äer Publikationen betragen : lahresgabefür

1912 : „Der österreichische Parnaß " , verspottet in Wort unä Bilä
u . s. w . , ist völlig vergriffen.

191z : Frieärich Hebbels letztes Notizbuch ( 186Z ) . Faksimile -Wieäer-
gabe . Ernst Moritz krnät : Wien . Herausgegeben von N . F.
Nrnolä . Zusammen 1 5 16 (bisher 10 16).

1914 : Der erste äeutsche Bühnen - Hamlet . Herausgegeben von kle ? .
v . Weilen.
Marie Ebner - Eschenbach : Die Poesie äes Anbewußten . LuMS-
äruck von äer Graphischen Lehr - unä Versuchsanstalt . Sanzleinen-
banä . Zusammen 20 16 (bisher IO 16).

1915 : Wien in äen Tagebüchern R . Hamerlings . Mitgeteilt von
Michael M . Rabenlechner . 15 16 (bisher IO 16).

1916 : Or . N . v . Pager , Der historische Faust . 22 Lichtärucktafeln.
Jahrbuch äeutscher Bibliophilen . Herausgegeben von Hans
Feigl , V . lahrgang . Zusammen 60 l6 (nicht erhöht ) .

1917 : NuäolfWolkan , DieHutterer , österreichische Kommunisten
unä Wieäertäufer in Noräamerika.
lahrbuch äeutscher Bibliophilen . VI . lahrgang . Zusammen
20 k (bisher 12) .
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Gesellschaft äer Bibliophilen E . V . (Weimar ) .
Begrünäet am l . Januar 1899.

Vorstanä : Feäor von Zobeltitz in Berlin , ersterVorsitzenäer ; Prof . Or.
GeorgWitkowskiin Leipzig, stellvertretenäer Vorsitzenäer ; Or . E 0 nraä
H öfer in Eisenach , Sekretär ; HofratOr . Johannes Baensch - Drugulin
in Leipzig ; Buchhänäler Martin Breslauer in Berlin ; Oberbibliothekar
Prof . Or . Ruäolf Ehwalä in Gotha ; Or . Ruäolf Pager von Thurn,
Direktor äer kaiserlichen Familien -Fiäeikommiftbibliothek in Wien ; Ernst
Schulte - Strathaus in München.
Das Sekretariat äer Gesellschaft befinäet sich in Weimar , Lassenstrafte 1.

Me äie Gesellschaftbetreffenäen geschäftlichen Zuschriften, Senäungen unä Selä-
anweisungen sinä äorthin zu richten, Briefe unä Mitteilungen , äie sich auf
wissenschaftliche unä bibliophile Angelegenheiten beziehen, an äie Aäresse äes
Sekretärs : Seminaräirektor Or . EonraäHöfer , Eisenach, Augustastrafte 2 . Die
Anzahl äer Mitglieäer äer Gesellschaft ist auf 1200 beschränkt. Zum Beitritt
ist jeäe unbescholtene phgsische Person berechtigt , äie von zwei Mitglieäern vor¬
geschlagen wirä . Für äie Aufnahme beäarf es äer Genehmigung äes Vorstanäes.
Vereine unä Anstalten , Bibliotheken u . s . w . können als korporative Mitglieäer
ausgenommen weräen . Der Jahresbeitrag beträgt bis auf weiteres zwanzig Mark,
äas einmalige Eintrittsgelä sechs Mark.

Aufteräem haben sich in einigen Stääten lokale Vereinigungen von Bücher-
freunäen aus äem kreise äer Mitglieäer äer „ Gesellschaft äer Bibliophilen"
(Weimar ) gebiläet , unä zwar : äer „ Berliner Bibliophilen - Abenä " , äie
„Gesellschaft Münch euer Bibliophilen " unä äer „ Leipziger Biblio-
philen - Abenä " . Auch äiese Zweigvereinigungen veranstalten zum Teile be-
sonäere Publikationen für ihre Mitglieäer.
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